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Aufhebung der Submissionsverordnung 
 
 
Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Ausgangslage 

Die Landsgemeinde 2023 beschloss den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (IVöB). Der Beitrittsbeschluss trat 
mit der Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft. Diese erliess zudem das Einführungs-
gesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (EG 
IVöB), wobei dem Regierungsrat überlassen wurde, wann er das Gesetz in Kraft setzt. Am 
12. September 2023 beschloss der Regierungsrat schliesslich die Verordnung zum Einfüh-
rungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (V 
EG IVöB).  
 
Der Regierungsrat sah vor, die Erlasse erst nach Durchführung von Einführungsschulungen 
in Kraft zu setzen. Die Einführungsschulungen fanden im Herbst 2023 statt. Wie an den 
Schulungen angekündigt, setzte der Regierungsrat das Einführungsgesetz und die Verord-
nung dazu per 1. März 2024 in Kraft. Dem Interkantonalen Organ für das öffentliche Be-
schaffungswesen wurde der Beitritt bzw. die Inkraftsetzung per 1. März 2024 gemeldet. Die 
Erlasse wurden in der Gesetzessammlung des Kantons publiziert. 

2. Aufhebung Submissionsverordnung 

In der Gesetzessammlung ist nun nach wie vor die alte Submissionsverordnung publiziert, 
obwohl diese aufgrund der neuen Rechtsgrundlagen nicht mehr anwendbar ist. 
 
Im Antrag an den Landrat vom 6. Dezember 2022 betreffend Beitritt zur IVöB wurde unter 
Ziffer 9.3 festgehalten, dass der Landrat die Aufhebung der Submissionsverordnung separat 
zu beschliessen habe. Dies ging vergessen und wird nun vorliegend beantragt. Der Aufhe-
bungsbeschluss des Landrates ist Voraussetzung für die Bereinigung der Gesetzessamm-
lung. 
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3. Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, die Submissionsverordnung aufzuheben. 
 
 
Genehmigen Sie, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Benjamin Mühlemann, Landammann 
Arpad Baranyi, Ratsschreiber  
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